
Veranstalter des Fotowettbewerbs ist die Stadt Schwetzingen.
Stadtverwaltung Schwetzingen
Amt für Stadtentwicklung
Hebelstraße 7
68723 Schwetzingen 
catrin.naehr@schwetzingen.de

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit einem Wohnsitz in Schwetzingen, die nicht Mitarbeiter:innen des Landes Baden-Württemberg, der 
Stadtverwaltung Schwetzingen, der ifok GmbH oder der die wegmeister gmbh sind. Minderjährige benötigen zur Teilnahme die Einverständniserklärung 
eines Erziehungsberechtigten. Juristische Personen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Durchführung & Abwicklung
Die Teilnahme am Fotowettbewerb erfolgt durch

 • das Hochladen eines thematisch passenden Bildes.

 •  die Abgabe eines Statements zum Radfahren mit der Angabe des entsprechenden Ortes (Wohn- oder Aufnahmeort)  
und der persönlichen E-Mail-Adresse

 • sowie der Einwilligung zur Einverständniserklärung und Teilnahmebedingungen. 

Mit dem Akzeptieren der Einwilligungserklärung stimmt der/die Teilnehmer:in der Übertragung der Nutzungsrechte und den Hinweisen zum  
Datenschutz zu.

Anforderungen an das eingereichte Foto: Auf dem Foto muss mindestens ein Fahrrad zu sehen sein - sehr gern auch ein Fahrradhelm. Die hochgeladenen  
Inhalte dürfen nicht anstößig sein (einschließlich grafischer Nacktheit, Gewalt, hasserfüllter, falscher, illegaler oder irreführender Inhalte). Inhalte, die als anstößig 
erachtet werden, werden nicht genehmigt.

Die Fotos werden im Anschluss an die Veranstaltung im Rahmen des Gewinnspiels mit Vor- und Nachname des Teilnehmenden, des angegebenen Ortes 
und dem abgegebenen Statement auf der RadKULTUR-Website veröffentlicht. 

Teilnahmezeitraum

Der Zeitraum zum Einreichen eines Fotos im Online-Formular startet am 20.05.24 und endet am 07.07.24..

Gewinn RadStar
Die Gewinner:innen werden durch ein Online-Voting bestimmt. Das Online-Voting für die eingereichten Fotos startet Mitte Juli.  
Weitere Gewinner:innen-Bilder werden mittels Losverfahren ermittelt. 
Die Benachrichtigung der Gewinner:innen erfolgt über die im Zuge der Teilnahme angegebenen Kontaktdaten. 

Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund zu beenden. Ein solcher liegt insbesondere dann vor, wenn der Ablauf des 
Gewinnspiels in unzulässiger Weise beeinflusst oder der Versuch einer solchen Einflussnahme unternommen wurde. Der Veranstalter ist darüber hinaus 
berechtigt, das Gewinnspiel zu verlängern oder Gewinne vor Abschluss des Gewinnspiels auszuloben.

Gewinne Fotowettbewerb
Den drei Top-Platzierten des Online Votings winken hochwertige Preise. Darüber hinaus werden Sachpreise wie Radkarten, Upcycling-Kosmetiktäschchen 
& RadKULTUR Baumwolltaschen unter allen Teilnehmenden verlost.
Darüber hinaus werden hochwertige Sachpreise im Wert von 900€ unter allen Teilnehmenden verlost.
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